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Gutachten im Abrufdienst
Fol gen de Gut ach ten kön nen Sie über unseren Gutach-
ten-Abrufdienst im Internet unter: 

http://www.dnoti.de

abrufen. In diesem frei zugänglichen Bereich können 
die Gutachten über die Gutachten-Abrufnummer oder 
mit Titelschlagworten aufgefunden werden. Dies gilt 
ebenfalls für die bisherigen Abruf-Gutachten.

GmbHG § 58a 
Beachtung der Frist nach § 58a Abs. 4 S. 2 GmbH bei 
einer vereinfachten Kapitalherabsetzung im Rah-
men eines Insolvenzplans
Abruf-Nr.: 187188

EuErbVO Art. 21; EGBGB Art. 22; FamFG § 108 
Frankreich: Anerkennung einer in Frankreich aus-
zusprechenden einfachen Adoption in Deutschland; 
erbrechtliche Folgewirkungen
Abruf-Nr.: 186021

Rechtsprechung
BGB § 2314
Notarielles Nachlassverzeichnis; Treuwidrigkeit 
des Hinzuziehungsverlangens; Umfang der Ermitt-
lungspfl icht des Notars

1. Das Verlangen der Gläubigerin, zur Aufnahme 
des Nachlassverzeichnisses hinzugezogen zu wer-
den, ist unter den gegebenen konkreten Umständen 
treuwidrig, da die Gläubigerin mit keinem der vom 
Notar vorgeschlagenen Termine einverstanden war 
und damit die Aufnahme des Verzeichnisses in ihrer 
Anwesenheit verhindert hat.

2. Der Notar ist bei Erstellung eines Nachlassver-
zeichnisses nicht verpfl ichtet, ohne konkrete An-
haltspunkte in alle Richtungen zu ermitteln. Ins-
besondere ist er hier weder zur Anfrage an diverse 
Dachverbände von Banken bezüglich bestehender 
Kontoverbindungen noch zur Anforderung der Ein-
kommensteuererklärungen und -bescheide des Erb-
lassers der letzten 10 Jahre verpfl ichtet.

OLG Frankfurt, Beschl. v. 12.10.2021 – 10 W 29/21

Problem
Die Schuldnerin ist durch rechtskräftiges Teilurteil ins-
besondere zur Auskunft über den Bestand des Nachlas-
ses des Erblassers durch Vorlage eines notariellen Nach-

lassverzeichnisses gegenüber der pfl ichtteilsberechtigten 
Gläubigerin verurteilt worden. Ihrer Verpfl ichtung kam 
die Schuldnerin bzw. der von ihr beauftragte Notar zu-
nächst nur unzureichend nach, sodass Zwangsgelder 
gegen die Schuldnerin verhängt worden sind. In der Fol-
ge teilte der Notar der Gläubigerin unter Übersendung 
eines Entwurfs des Nachlassverzeichnisses einen drei 
Tage später stattfi ndenden Termin zur Feststellung des 
Nachlassverzeichnisses mit. Dies lehnte die Schuldnerin 
wegen Urlaub ihres Anwalts ab und erbat die Mitteilung 
von drei Terminen mit einer Vorlaufzeit von vier Wo-
chen. Der Notar schlug daraufhin mit einer Vorlaufzeit 
von ca. drei Wochen zwei weitere Termine vor. Der An-
walt der Gläubigerin beanstandete hierauf, dass dies nur 
zwei Termine seien und die erbetene Vorlaufzeit nicht 
eingehalten sei; außerdem erhob er diverse Einwendun-
gen gegen den ihm übersandten Entwurf des Verzeich-
nisses. In der Folgezeit schlug der Notar insgesamt neun 
weitere Termine vor, die die Gläubigerin wegen urlaubs-
bedingter Abwesenheit bzw. unter Berufung auf die 
Corona-Pandemiesituation ablehnte. Sodann errichtete 
der Notar ohne Anwesenheit der Gläubigerin das Nach-
lassverzeichnis, welches die Schuldnerin ihr übersandte.

Daraufhin beantragte die Gläubigerin die Verhän-
gung eines Zwangsgeldes gegen die Schuldnerin. Das 
LG Frankfurt a. M. verhängte – dem Antrag der Gläu-
bigerin folgend – ein Zwangsgeld; das Nachlassver-
zeichnis habe keine Erfüllungswirkung, da die Gläubi-
gerin insbesondere bei seiner Erstellung nicht zugegen 
gewesen sei. Hiergegen richtete sich die zulässige und in 
der Sache erfolgreiche sofortige Beschwerde der Schuld-
nerin.

Entscheidung
Das OLG Frankfurt a. M. wies den Antrag der Gläubi-
gerin auf Festsetzung von Zwangsmitteln zurück. Mit 
dem übersandten notariellen Nachlassverzeichnis habe 
die Schuldnerin der titulierten Verpfl ichtung genügt, 
obwohl die Gläubigerin bei der Aufnahme nicht zu-
gegen gewesen sei. Indem die Gläubigerin dennoch die 
nochmalige Erstellung des Verzeichnisses unter ihrer 
Hinzuziehung verlange, verstoße sie gegen Treu und 
Glauben (§ 242 BGB).

Zur Begründung führte das Gericht zunächst aus, dass 
das auf den Titel gestützte Verlangen der Gläubigerin, 
zur Aufnahme des Verzeichnisses hinzugezogen zu wer-
den, unter den konkret gegebenen Umständen treuwid-
rig gewesen sei; die Gläubigerin sei mit keinem der vom 
Notar vorgeschlagenen Termine einverstanden gewesen 
und habe damit die Aufnahme des Verzeichnisses in 
ihrer Anwesenheit verhindert (§ 242 BGB sowie Rechts-
gedanke des § 162 Abs. 1 BGB). Es könne dabei letzt-
lich dahinstehen, ob ein auf die Corona-Pandemie ge-
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stützter Verlegungswunsch gerechtfertigt gewesen wäre, 
wenn es sich bei den in die zweite Coronawelle fallenden 
Terminen um die ersten Terminvorschläge des Notars 
gehandelt hätte. Denn bei der Bewertung des Verhaltens 
der Gläubigerin als treuwidrig sei ihr Gesamtverhalten 
zu berücksichtigen. Zwar sei die Ablehnung des ersten 
vorgeschlagenen Termins gerechtfertigt gewesen, nicht 
aber der Verlegungswunsch bezüglich der beiden wei-
teren sodann vorgeschlagenen Termine. Es gebe keine 
feststehende Regel, wonach ein Notar einem Gläubiger 
drei Termine mit einer vierwöchigen Vorlaufzeit vor-
schlagen müsse. Der Notar habe zwar im Rahmen der 
Verpfl ichtung seines Auftraggebers zur Hinzuziehung 
des Pfl ichtteilsberechtigten auf dessen Interessen Rück-
sicht zu nehmen. Insoweit möge man auch verlangen 
können, dass der Notar dem Pfl ichtteilsberechtigten 
mehrere Termine mit einer angemessenen Vorlauf-
zeit vorschlagen müsse. Diesen Anforderungen habe 
indes die Mitteilung zweier Termine mit einer Vor-
laufzeit von mehr als drei Wochen entsprochen. Des 
Weiteren könne sich die Gläubigerin nicht mit ihrer 
pauschalen Berufung auf die Corona-Pandemie ent-
schuldigen. Es sei insbesondere nicht ersichtlich, war-
um ihr oder ihrem Prozessbevollmächtigten die (An-)
Reise unzumutbar gewesen wäre. Im Übrigen wäre der 
Schuldnerin eine Verlegung auf unbestimmte Zeit nicht 
zuzumuten gewesen. 

Sodann betonte das Gericht, dass das erstellte Nachlass-
verzeichnis die Anforderungen der titulierten Verpfl ich-
tung erfülle. Soweit die Gläubigerin moniere, der Notar 
habe entgegen seiner Verpfl ichtung über die von ihm 
durchgeführten Ermittlungen hinaus nicht bei diver-
sen Dachverbänden von Banken bezüglich bestehender 
Kontoverbindungen angefragt, sei dem nicht zu folgen. 
Der Notar sei gerade nicht verpfl ichtet, ohne konkrete 
Anhaltspunkte in alle Richtungen zu ermitteln. Der 
Notar sei außerdem – entgegen der Auff assung der Gläu-
bigerin – auch nicht zur Anforderung der Einkommen-
steuererklärungen und -bescheide der letzten zehn Jahre 
verpfl ichtet gewesen. Denn ohne weitere Anhaltspunkte 
sei nicht ersichtlich, inwiefern sich aus diesen etwas für 
den Nachlassbestand im Todeszeitpunkt ergeben solle, 
das nicht bereits aus den eingesehenen Kontounterlagen 
deutlich werde, wie bspw. die im Nachlassverzeichnis 
aufgeführten Steuererstattungen.

Praxishinweis
Die Ermöglichung der Anwesenheit des Pfl ichtteilsbe-
rechtigten bei der Errichtung des Nachlassverzeichnis-
ses durch den Notar macht eine vorherige Terminkoor-
dination unumgänglich. Hierfür soll nach Auff assung 
des OLG Frankfurt a. M. der Vorschlag zweier Termine 
mit einer Vorlaufzeit von mehr als drei Wochen gegen-
über dem Pfl ichtteilsberechtigten grds. genügen. Absa-

gen seitens des Pfl ichtteilsberechtigten unter pauschaler 
Berufung auf die Corona-Pandemie können unter Be-
rücksichtigung der Gesamtumstände unbeachtlich sein 
(vgl. zur Frage der vorübergehenden Unmöglichkeit 
der Wahrnehmung eines solchen Termins durch einen 
Erben bei behaupteter Gefährdung durch Covid-19, 
OLG Frankfurt  a. M. NJW-RR  2020, 1072). Ferner 
verdeutlicht die vorliegende Entscheidung einmal mehr, 
dass der Notar gerade nicht verpfl ichtet ist, ohne kon-
krete Anhaltspunkte in alle Richtungen zu ermitteln. 
Art und Umfang seiner Ermittlungspfl ichten werden 
vielmehr maßgeblich durch die konkreten Umstände 
des Einzelfalles bestimmt.

Literaturhinweis
Bochmann/Scheller/Prütting (Hrsg.), Recht der Fa-
milienunternehmen, Münchener Handbuch des Ge-
sellschaftsrechts, Bd. 9, 6. Aufl . 2021 (Gesamtwerk), 
C. H. Beck Verlag, München, 2231 Seiten, 269.– €

Während das Münchener Handbuch des Gesellschafts-
rechts nunmehr bereits in 6. Aufl age erschienen ist, ist 
der vorliegende Band 9 eine echte Neuheit. Der Band 
konzentriert sich auf die Organisation von Familienge-
sellschaften und deren Gesellschafter, die Finanzierung 
von Familienunternehmen und die Nachfolgeplanung. 
Enthalten sind zudem Kapitel zum Familienkonzern, 
internationalen Familienunternehmen sowie zur Kon-
fl iktprävention und Krisenbewältigung.

Die Herausgeber weisen zu Recht darauf hin, dass es 
sich bei dem „Recht der Familienunternehmen“ nicht 
um ein geschlossenes Regelwerk handelt, sondern um 
ein Konvolut unterschiedlicher Regelungsbereiche, die 
sich überschneiden und teilweise wiedersprechen kön-
nen (§  1 Rn.  6). Gerade das macht den besonderen 
Blick auf das Gesellschaftsrecht und seine verwandten 
Rechtsgebiete (insb. unter Berücksichtigung steuer-
rechtlicher Implikationen) reizvoll. Eine Eigenheit von 
Familienunternehmen ist, dass emotionale Bindungen 
eine besondere Rolle spielen, die sich bspw. in der Fest-
legung einer Familiencharta (§ 50) oder der Schaff ung 
besonderer gesellschaftsrechtlicher Kontrollgremien 
(§ 5) niederschlagen können. 

Das Werk ist zweifelsohne horizonterweiternd. Es er-
gänzt den Kanon der reichlich vorhandenen gesell-
schaftsrechtlichen Literatur sinnvoll und kann jedem, 
der in diesem Bereich gestalterisch beraten möchte, vor-
behaltlos zur Anschaff ung empfohlen werden. 

Dr. Julius Forschner


